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Vorwort
Sehr verehrte Leserin, sehr verehrter Leser,

das Jahr ist um – schon wieder eins, wird
so manche/r denken. Bevor Sie/Du die Kor-
ken knal len lassen, bieten wir Ihnen/Dir in -
teressanten Lesestoff aus der Aids-Hilfe
Dresden.

Unser vergangenes Jahr wurde durch ei-
ne Debatte bestimmt: die Rol le der Virus-
last. Die Eidgenössische Kommission für
Aidsfragen der Schweiz hatte im Januar in
einer Empfehlung über die Infektiösität von
HIV-Positiven eine intensive Diskussion aus-
gelöst. Seitdem steht die Frage: Kann die
Senkung der Viruslast durch die antiretrovi-
ralen Medikamente eine Rol le in der Pri-
märprävention spielen? Wir haben darüber
öffentl ich diskutiert.

Dass HIV auch ein rechtl iches Problem
darstel l t, zeigt ein Überbl ick über verschie-
dene Urtei le. Neben bekannten Rubriken
gibt es einen Artikel zum Rosenstolz-Kon-
zert, den Jahresrückbl ick, einen Bericht
über Barré-Sinoussi und Montagnier sowie
„Mietrecht, oder: Ein modernes Märchen.“

Sicher gäbe es noch mehr zu berichten.
So wurde im November von der bisherigen
Landesarbeitsgemeinschaft der sächsischen
Aids-Hilfen das „Sächsisches Bündnis
HIV/Aids“ gegründet. Gefreut hat uns die
Auszeichnung des Projektes „Pflege Deinen
Schwanz“ und die Würdigung der langjäh-
rigen ehrenamtl ichen Tätigkeit von Sylvia
Urban mit der Sächsischen Ehrenmedail le
»Für herausragende Leistungen im Kampf
gegen HIV und Aids« durch Gesundheitsmi-
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Vorwort

nisterin Christine Clauß (CDU).
Wir wünschen geruhsame Weihnachts-

feiertage und einen guten Start für 2009!

Redaktionsteam und Vorstand der Aids-

Hilfe Dresden e.V.
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Serie: Aids und Recht

Aids und Recht
Dr. Jörg Teumer, Rechtsanwalt

Eine Aids-Erkrankung stel lt nicht nur einen tie-
fen Einschnitt in das Leben des Betroffenen dar,
sondern kann auch vielfältige rechtliche Probleme
nach sich ziehen. So fragt sich z.B. im Arbeitsrecht,
ob und unter welchen Voraussetz- ungen der Ar-
beitgeber einem an Aids erkrankten Mitarbeiter
kündigen kann oder ob der Arbeitssuchende dem
Arbeitgeber diese Erkrank- ung im Bewerbungsge-

spräch offenbaren muss. Auch im Mietrecht stel lt sich die Frage, ob dem
Vermieter ein (Sonder)kündigungsrecht gegenüber dem Aidskranken zu-
steht. Wird ein Patient bei einer Routineoperation im Krankenhaus mit
dem Aidsvirus infiziert, stel lt sich die Frage nach der Haftung des Arztes
bzw. des Krankenhausträgers. Muss der Aidskranke mit strafrechtlichen
Konsequenzen rechnen, wenn er in Kenntnis seiner Erkrankung sexuelle
Kontakte pflegt? Kann der Vater seinen aidsinfizierten Sohn aufgrund
dieser Krankheit enterben? Berechtigt eine verschwiegene Aidserkran-
kung zur Anfechtung einer Ehe? Kann dem Aidserkrankten das Um-
gangsrecht mit seinem Kind verwehrt werden? Fragen über Fragen,
Probleme über Probleme, deren Beantwortung für den Betroffenen weit-
reichende persönliche und wirtschaftl iche Konsequenzen zur Folge ha-
ben können. Bereits diese knappe Einführung zeigt die Bandbreite der
möglicherweise betroffenen Rechtsgebiete auf: Arbeitsrecht, Mietrecht,
Arzthaftungsrecht, Strafrecht, Erbrecht, Familienrecht. Die Aufzählung ist
selbstverständlich nicht abschließend.

Der Autor wird in einer mehrreihigen Abhandlung einen Überblick über
die jeweiligen rechtlichen Probleme der einzelnen Rechtsgebiete geben und
dabei auch interessante undwichtige Urteile näher darstellen.

Alle aktuel len Termine und Veranstaltungen der Aids-Hilfe Dresden
finden Sie immer auf der Webseite: www.aidshilfe-dresden.de
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Das Thema Aids und Arzthaftungsrecht
wird von mir anhand der in den vergange-
nen Jahren ergangenen und bis zum heu-
tigen Tag prägenden Rechtsprechung
dargestel l t.

Im Arzthaftungsrecht kann das Thema

Aids dann relevant werden, wenn im Rah-

men eines ärztlichen Routineeingriffes der

Patient aufgrund der Verletzung ärztlicher

Standards – nachweislich – mit dem Aids- Vi-

rus infiziert wird.

1 .) Der Entscheidung des BGH vom
14.06.2005 – VI ZR 179/04 lag folgender Fal l
zugrunde: Ein verunfal l ter Motorradfahrer
erhielt im Krankenhaus eine Blutspende
von verschiedenen Spendern. Eine dieser
Blutspenden war nachweisl ich HIV-konta-
miniert. Mehrere Jahre später wurde bei
dem Motorradfahrer eine HIV-Infektion
festgestel l t, die er auf seine Ehefrau über-
trug. Diese forderte Schmerzensgeld vom
Krankenhausträger.

Der BGH bejahte den Kausalzusammen-
hang zwischen der HIV-Infektion der Kläge-
rin und der Behandlung ihres Ehemanns
mit Blutprodukten. Es bestehe ein nicht ent-
kräfteter Beweis des ersten Anscheins da-
für, dass der Ehemann der Klägerin mit HIV
infiziert worden sei und den Virus auf die
Klägerin übertragen habe. Die Eheleute hät-

ten weder zu den HIV-gefährdeten Risiko-
gruppen gehört noch seien sie durch die
Art ihrer Lebensführung einer gesteigerten
Infektionsgefahr ausgesetzt gewesen. Die
Lebenserfahrung spreche dafür, dass die
verabreichten Blutprodukte als Infektions-
quel le anzusehen seien. Eine ordnungsge-
mäße Aufklärung des Ehemannes der
Klägerin über die Gefahr einer HIV-Infekti-
on durch Verabreichung der Blutspende sei
nicht erfolgt. Der Klägerin wurde ein
Schmerzensgeld in Höhe von 127.823 Euro
zugesprochen.
2.) Häufig wird dem Patienten jedoch nicht
der Nachweis gel ingen, dass er im Zuge ei-
ner Bluttransfusion mit HIV infiziert wurde.
Das OLG Hamm wies mit Urteil vom
23.10.1996 – 3 U 200/95 die Schmerzensgeld-
klage eines unterdessen HIV-infizierten Pa-
tienten gegen eine Klinik ab, bei der er eine
Bluttransfusion erhielt. Der Patient habe
nicht nachweisen können, dass die verab-
reichten Blutprodukte verseucht waren, ei-
ner der Spender des verarbeiteten Blutes
infiziert gewesen sei, noch dass andere
Empfänger des dem Kläger verabreichten
Blutes sich anschl ießend mit HIV infiziert
hätten. Fehle bereits dieser Nachweis,
kämen keine Beweiserleichterungen zu-
gunsten des Patienten in Betracht.
3.) Das OLG Frankfurt a.M. entschied mit
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Aids und Arzthaftungsrecht
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Urtei l vom 23.12.2003 – 8 U 140/99 einen
Fal l zur Schadensersatzpfl icht eines Arztes,
dessen Patientin sich – nachweisl ich – bei
der Durchführung einer Ozontherapie we-
gen mangelnder Hygiene eine Infektion
mit dem Aids-Virus zugezogen hatte.

Das OLG sprach der Klägerin einen
Schmerzensgeldbetrag in Höhe von
153.387,56 Euro zu. Es betrachtete es als er-
wiesen, dass dem behandelnden Arzt bei
der Durchführung der Ozontherapie ein
schwerer Verstoß gegen die Regeln der Hy-
giene unterlaufen war.

Auch mit der Reichweite der ärztlichen

Schweigepflicht bei Kenntniserlangung von

einer HIV-Infektion des Patienten und den

Anforderungen an die Eröffnung der Dia-

gnose „Aids“ im Patienten-Arzt-Gespräch

musste sich die Rechtsprechung desöfteren

beschäftigen.

4.) Einen kniffl igen Fal l zur Reichweite der
ärztl ichen Schweigepfl icht hatte das OLG
Frankfurt a.M. mit Urtei l vom 5.10.1999 – 8
U 67/99 zu entscheiden: Ein Ehepaar war
bei einem Arzt in Behandlung. Dieser stel l -
te beim Ehemann eine Infektion mit HIV
fest und riet diesem zum Verzicht auf Se-
xualverkehr mit seiner Frau, ggf. zur Benut-
zung von Kondomen. Eine Information der
Ehefrau über die HIV-Infektion des Eheman-
nes unterl ies der Arzt, da er der Ansicht
war, dass ihm dies seine ihm gegenüber
dem Ehemann obl iegende ärztl iche Schwei-
gepfl icht verbiete. Später wurde auch bei
der Ehefrau eine HIV-Infektion festgestel l t.
Die Ehefrau nahm den Arzt auf Schmerzens-
geld in Anspruch, da sie der Ansicht war,
auch sie hätte über die HIV-Infektion ihres

Ehemannes informiert werden müssen.
Das OLG entschied, dass der Arzt die

klagende Ehefrau von der auch ihr Leben
bedrohenden Erkrankung ihres Lebens-
partners in Kenntnis hätte setzen müssen.
Dem Schutz des Lebens und der Gesund-
heit eines konkret von einer Ansteckung
bedrohten Patienten gebühre der Vorrang
vor der dem Arzt obl iegenden Schweige-
pfl icht. Der Arzt dürfe nicht einseitig die In-
teressen des Aids-Kranken in den
Vordergrund stel len und vor der Gefahr ei-
ner Ansteckung eines Menschen, dessen
Schutz ihm ebenfal ls anvertraut ist, die Au-
gen verschl ießen. Dennoch lehnte das OLG
einen Schmerzensgeldanspruch ab. Denn
es konnte nicht geklärt werden, ob zum
Zeitpunkt der Feststel lung der HIV-Infekti-
on des Ehemannes durch den Arzt die Ehe-
frau nicht auch schon mit dem HIV-Virus
infiziert gewesen war. Damit konnte nicht
nachgewiesen werden, dass die Informati-
on der Ehefrau noch rechtzeitig gekommen
wäre, um deren HIV-Infektion zu verhin-
dern.
5.) Zu einem anders gelagerten Fal l der
Grenzen der ärztl ichen Schweigepfl icht
musste sich das LG Braunschweig mit Ur-
tei l vom 02.1 1 .1989 – 4 O 240/89 befassen:
Der als Krankenpfleger tätige Kläger wurde
nach einem Unfal l in die Kl inik, bei der er
angestel lt war, eingel iefert. Im Rahmen des
stationären Aufenthalts wurde dem Kläger
routinemäßig Blut entnommen und dieses
auch – ohne dessen Einwil l igung – auf HIV
untersucht. Das Ergebnis des HIV-Tests war
positiv. Der Arzt teilte das Testergebnis dem
Dienstvorgesetzten des Klägers mit, nicht
aber diesem selbst. Das Testergebnis wurde

Serie: Aids und Recht
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dem Kläger vom Dienstvorgesetzten eröff-
net, worauf dieser in eine seel ische Krise
stürzte.

Das Landgericht erbl ickte im Verhalten
des Arztes eine Verletzung der ärztl ichen
Schweigepfl icht und verurtei l te diesen zu
einer Schmerzensgeldzahlung in Höhe von
10.000 DM (= 5.1 1 3 Euro). Eine Rechtferti-
gung für die Offenbarung der HIV-Infekti-
on gegenüber dem Dienstvorgesetzten des
Klägers gebe es auch nicht vor dem Hinter-
grund, dass der Kläger als Krankenpfleger
für andere über seine HIV-Infektion nicht
Informierte eine potentiel le Gefahr darstel -
len könne. Vielmehr hätte der Arzt dem Klä-
ger selbst das positive Testergebnis
mittei len und ihm zumindest die Mögl ich-
keit geben müssen, selbst tätig zu werden.
Der beklagte Arzt habe zumindest fahrläs-
sig und damit schuldhaft seine ärztl iche
Schweigepfl icht gebrochen. Er hätte erken-
nen können und müssen, dass er zunächst
seinen Patienten, den Kläger, über das po-
sitive Testergebnis aufzuklären hatte, be-
vor er den Dienstvorgesetzten informierte.
Zudem hätte ein persönl iches Gespräch zwi-
schen Arzt und Patient die seel ische Krise
des Klägers vermeiden können.
6.) In der Entscheidung des OLG Köln vom
26.1 1 .1987 – 7 U 108/87 ging es um die Frage,
ob dem klagenden Patienten ein Schmer-
zensgeld zusteht, wenn ihn der Arzt über
dessen Aids-Erkrankung nicht schonend
aufklärt. Der Patient behauptete, der Arzt
habe ihm die Diagnose „Aids“ in sadisti-
schem Unterton und mit der Bemerkung
eröffnet, er sol le l ieber nach Hause gehen,
da er ohnehin nur noch kurze Zeit zu leben
habe.

Das OLG wies die Klage ab, da der Klä-
ger die geschi lderten Begleitumstände des
Aufklärungsgesprächs nicht beweisen
konnte. Der von einem Zeugen wiederge-
gebene Eindruck, der Arzt habe bei der Er-
öffnung der Diagnose ein mokantes
Lächeln aufgesetzt und sehr kühl gespro-
chen, sei rein subjektiv und begründe kei-
ne Haftung des Arztes. Denn die Art und
Weise der Führung des Gesprächs und der
Aufklärung des Patienten über eine Aids-
Erkrankung seien dem pfl ichtgemäßen Er-
messen des Arztes überlassen.

Problematisch ist auch, ob einem Patienten,

bei dem ein „heimlicher“ Aids-Test durchge-

führt wird, ein Schmerzensgeldanspruch ge-

genüber dem Arzt zusteht.

7.) Dem Urteil des LG Köln vom 8.02.1995 –

25 O 308/92 lag folgender Fal l zugrunde:
Der verklagte Arzt l ies bei dem klagenden
Patienten nach einem operativen Eingriff
durch eine Arzthelferin Blut entnehmen
und untersuchte dieses anschl ießend auf
HIV-Antikörper. Das Testergebnis war posi-
tiv, was dem Patienten vorher nicht be-
kannt war. Nachdem der Arzt dem
Patienten das Testergebnis mittei l te, for-
derte dieser Schmerzensgeld, da er der An-
sicht war, die Vornahme eines heiml ichen
und nicht indizierten HIV-Antikörper-Tests
durch den behandelnden Arzt habe dessen
Persönl ichkeitsrecht verletzt.

Das LG entschied, dass dem Kläger ein
Schmerzensgeldanspruch gegenüber dem
Arzt in Höhe von 1 .500 DM (= 767 Euro) zu-
stehe. Die Vornahme eines HIV-Antikörper-
Testes ohne Einwil l igung des Patienten stel -
le wie jede andere diagnostische



m.ahd? 03/2008 6

Serie: Aids und Recht

Maßnahme, die ohne Einwil l igung des Pati-
enten vorgenommen werde, einen Verstoß
gegen das Selbstbestimmungsrecht des Pa-
tienten dar. Unerhebl ich sei, ob aufgrund
des Krankheitsbildes aus der Sicht des Arz-
tes ein solcher Test medizinisch indiziert ist,
da die Indikation die Einwil l igung des Pati-
enten nicht ersetzen könne. Die Verletzung
des Selbstbestimmungsrechts des Patienten
stel le eine schwerwiegende Per- sönl ichkeits-
verletzung dar. Ein höheres Schmerzensgeld
sei jedoch nicht angezeigt, da sich der Arzt
unwiderlegbar dahingehend eingelassen ha-
be, dass er den Test als medizinisch notwen-
dig angesehen habe und vom
Einverständnis des Patienten ausgegangen
sei.
8.) Der Problemkreis ist jedoch noch nicht
abschl ießend geklärt. In einem nahezu iden-
tischen Fal l entschied das AG Mölln mit Ur-
teil vom 06.10.1988 – C 405/88 anders: Der
auf Schmerzensgeld klagende Patient be-
fand sich in einer Kl inik zu einem Kuraufent-
halt. Dem Kläger wurde mit seinem
Einverständnis bei der Eingangsuntersu-
chung Blut entnommen, das auf verschiede-
ne Erkrankungen untersucht wurde. Auf
Anordnung des verklagten Arztes wurde –

ohne Mitteilung an den Kläger – dessen Blut
auch entsprechend der bis dato üblichen
Handhabe in der Kl inik auf HIV-Antikörper
überprüft. Dem Kläger wurde das Testergeb-
nis nicht mitgeteilt.

Das AG entschied, dass dem Patienten
keine Schmerzensgeldansprüche auf
Grund des heiml ichen Aids-Tests erwach-
sen. Zwar habe sich der behandelnde Arzt
Informationen über den Gesundheitszu-
stand des Patienten ohne dessen Einwil l i-

gung verschafft und könne von einer
sti l l schweigenden Einwil l igung zu einem
Aids-Test nicht ausgegangen werden, so
dass eine Verletzung des Persönl ichkeits-
rechtes in Betracht komme. Jedoch l iege im
Handeln des Arztes kein schwerwiegender,
zur Zahlung von Schmerzensgeld verpfl ich-
tender, Eingriff in das Persönl ichkeitsrecht
des Klägers vor, da die ärztl iche Schweige-
pfl icht eine Weitergabe des Testergebnis-
ses an Dritte verbiete. Für den Patienten
konkretisiere sich mit dem heiml ichen Ai-
ds-Test ein al lgemeines Lebensrisiko, der
die Zuerkennung eines Schmerzensgeldes
nicht rechtfertige.

Auch die Frage, wie hoch ein Schmerzens-

geld bei einer Aids-Fehldiagnose zu bemes-

sen ist, beschäftigte unsere Gerichte.

9.) Das LG Lüneburg sprach einem in-
haftierten Patienten mit Urtei l vom
06.07.1994 – 2 O 20/93 für eine Aids-Fehl-
diagnose ein Schmerzensgeld von 1 .000
DM (= 51 1 Euro) zu. Dem Patienten wurde
das richtige Ergebnis 14 Tage später eröff-
net. In der Zwischenzeit stand dieser nach-
weisl ich Todesängste aus. Nur nebenbei: In
Spanien wurde einem Patienten in einem
ähnl ich gelagerten Fal l im Jahr 2001 ein
Schmerzensgeld von ca. 128.000 Euro zuge-
sprochen.
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Vorgestellt

Vorgestel lt

Gestatten mein Name ist:

Gonorrhoe – Der Tripper

Bekannt geworden bin ich unter dem Na-
men Tripper (von dem niederdeutschen
Wort drippen = tropfen abgeleitet), Gonor-
rhoe stammt aus dem Griechischen und be-
deutet soviel wie Samenfluss, was beides
auf die charakteristischen Merkmale meiner
Erkrankung hindeutet. Außerden bin ich ei-
ne der weltweit am häufigsten auftreten-
den Geschlechtskrankheiten.

Hervorgerufen werde ich durch das Bak-
terium Neisseria Gonorrhoeae (auch be-
kannt als Gonokokken) welches 1879 durch
den deutschen Dermatologen Albert Neisser
entdeckt wurde.

Wie bekommt man mich?

Durch ungeschützten Geschlechtsverkehr,
sowie bestimmte Sexualpraktiken – wie
Anal- oder Oralverkehr bin ich sehr leicht zu
erlangen. Gonokokken besiedeln deine
Schleimhäute im Urogenitaltrakt, sowie bei
infizierten Müttern die Bindehaut des Neu-
geborenen (während der Geburt). Durch die-
se Übertragung kann die Gonoblennorrhoe
(ein eitrige Bindehautentzündung) ausge-

löst werden.
Gegenüber Kälte und Sauerstoff bin ich

sehr empfindl ich, und deshalb ausserhalb
des menschl ichen Körpers nicht überle-
bensfähig . Es ist daher eher unwahrschein-
l ich sich mit mir auf einer öfentl ichen
Toilette zu infizieren.

Woran erkennt man mich?

Zwischen einer Infektion mit mir, und
dem Auftreten der ersten Symptome ver-
gehen in der Regel 2 bis 5 Tage. Da mache
ich auch kleine feine Untersch ieden in
meinen Auswirkungen auf Männlein und
Weiblein :

Beim Mann kommt es bereits ein bis drei
Tage nach Ansteckung zu einer Rötung und
Schwel lung der Harnröhrenmündung ein-
hergehend mit Brennen beim Wasserlassen,
sowie einem anfangs wässrigen, später
schleimig-eitrigem Ausfluss. Unbehandelt
kann sich die Infektion weiter ausbreiten.
Nach zwei bis drei Wochen zeigen Schmer-
zen am Damm bzw. in der Blasengegend an,
das auch die Prostata beteil igt ist. Wenn ich

Sexuel l übertragbare Krankheiten gibt es viele – die

Aufklärung darüber ist jedoch oft denkbar schlecht. An-

lass genug für uns, die l ieben Kleinen einmal selbst zu

Wort kommen zu lassen. In jeder Ausgabe erteilen wir

einem anderem Erreger das Wort. Also, sag einmal, wer

bist Du denn?
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Quellen
• onmeda.de – http://www.onmeda.de/krankheiten/gonorrhoe.html

• Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen

auf den Nebenhoden übergreife kann es da
auch zu einer Rötung oder Schwel lung kom-
men, das kann dann auch mit Fieber einher-
gehen.

Bei der Frau trete ich etwas milder in Er-
scheinung, deshalb werde ich oft ignoriert
und nicht behandelt. Das kann zur Folge ha-
ben das ich mich dann als chronisch erwei-
se. Wenn Beschwerden auftreten, sind es
meist Schmerzen beim Wasser lassen und
ein häufiger Harndrang sowie ein wässri-
ger Ausfluss infolge einer Entzündung des
Gebärmutter- halses. Ich kann mich aber
auch auf die Schleimhaut des Enddarms
ausbreiten.

Meine schwerwiegendste Komplikation
ist eine dauerhafte Unfruchtbarkeit bei Män-
nern und Frauen.

Wie wird man mich wieder los?

Durch einen Abstrich aus den betroffenen
Regionen, beispielsweise Harnröhre oder Ge-
bärmutterhals, kann die Diagnose durch
den Nachweis des Erregers gestel lt werden.
Die Treffsicherheit dieser Abstriche l iegt al-
lerdings nur bei 50 Prozent. Das sicherste
Verfahren ist hier die Anzucht des Erregers.

Die Therapie erfolgt mit Antibiotika. Die-
ses sol lte aber auf keinen Fal l zu früh abge-
setzt werden! Sexualpartner sol lten auf
jeden Fal l mitbehandelt werden. Bis zur Be-
endigung der Behandlung sol l te auf weite-
re Sexualkontakte verzichtet werden.

Alle Neugeborenen erhalten zur Vorbeu-
gung die sogenannte Crédesche Prophylaxe.
Im Gegensatz zu einigen anderen Infekti-
onskrankheiten, die eine lebenslange Im-
munität hinterlassen kann es bei mir zu
wiederholten Infektionen kommen.

Was die Statistiken uns verraten

In Sachsen gab das Robert Koch Institut
für 2007 auf 100.000 Einwohner ca. 1 1 Fäl -
le an . Von den Betroffen sind ca. 75% Män-
ner zwischen 25 und 44 Jahren und 25%
Frauen zwischen 15 und 24 Jahren . Im Re-
g ierungsbezirk Dresden gab es im Jahr
2007 235 gemeldete Gonokokken-Infektio-
nen .

Weltweit wird die Infektionsrate mit 62
Mil l ionen Menschen pro Jahr beziffert.
Autorin: Jacki Goldmann



m.ahd? 03/20089

EKAF und die Folgen

Die EKAF-Empfehlungen

und ihre Folgen

HIV-positiv, aber nicht ansteckend? Vorrei-
ter dieser nicht ganz neuen Gedankenan-
stöße war Anfang 2008 die schweiz- erische
Eidgenössische Kommission für Aids-Fragen,
kurz EKAF. Sie veröffentl ichte eine Empfeh-
lung, die kurz und prägnant für einiges Auf-
sehen sorgte.

Zusammengefasst bedeuten die Ergeb-
nisse, dass eine HIV-positive Person, die sich
in einer ärztl ich begleiteten antiretro- vira-
len Therapie befindet, deren Viruslast seit
sechs Monaten unter der Nachweisgrenze
l iegt und bei der eine andere sexuel l über-
tragbare Krankheit ausgeschlossen ist, das
HI-Virus nicht weitergibt.

Der Vorstand und die Mitarbeiter des Ai-
ds-Hilfe Dresden e.V. erkannten neben vie-
len weiteren Bundesverbänden die
Notwendigkeit, die einzelnen Voraussetz-
ungen der Schweizer tiefer zu diskutieren.

Am 24.09.08 trafen sich Vertreter ver-
schiedener Institutionen und Interessierte
zu einem regen Informationsaus- tausch
um die Thematik der Nicht-Infektiosität
trotz eines HIV-positiven Serostatuses.
Nach einem Impulsreferat durch den Me-
dizinreferent der Deutschen Aids-Hilfe,
Herrn Armin Scharfberger, berichtete Frau
Dr. Spornraft-Ragal ler von ihren Erfahrun-

gen in der HIV-Sprechstunde und den
Schwierigkeiten bei der praktischen Um-
setzung der schweizerischen Empfehlun-
gen. Anschl ießend begann das Publ ikum
sich im vol lbesetzten Herbert-
Wehner-Bi ldungswerk mit den Podiums-
gästen auszutauschen.

Als Resümee des Abends fasste Herr
Tüffers (Aids-Hilfe Dresden) die Diskussion
wie folgt kurz und knapp zusammen:

„Sexuel l übertragbare Krankheiten ver-
meidende Instrumente, sei es nun die me-
chanische Variante, also das Kondom, oder
medizin ische, wie die antiretrovirale Medi-
kation, dürfen nicht gegeneinander ausge-
spielt werden. Eine selbstbestimmte und
selbstbewusste Sexual ität ist nicht mithi l -
fe von Tabletten zu ersetzen. Trotz großer
Fortschritte kann und sol l eine Therapie
nicht ein Ersatz für Eigenverantwortung
sein . Zudem sind die Ergebnisse vorerst
nur 100-prozentig im heterosexuel len Be-
reich anwendbar. Weitere wissenschaftl i-
che Forschungsprojekte müssen die
Wissenslücken mit der Zeit fül len .“
Autor: Christian Willno
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Nobelpreis für Barré-Sinoussi und Montagnier

Das Recht der ersten Entdeckung
Nobelpreis der Medizin geht u.a. an die beiden französischen

Forscher Francoise Barré-Sinoussi und Luc Montagnier

Altersuntypische und lebensbedrohliche

Krankheitssymptome, gehäufte Fälle von sel-

tenen Lungenentzündungen, Kaposi-Sarko-

men, Lungengewebskrebs, Todesfälle!

Besonders gefährdet scheinen homose-
xuelle, drogenabhängige und Bluter-
kranke junge Männer zu sein.

Besteht ein Zusammenhang?

Der Grundstein einer jahrelang dauernden
Forschungsgeschichte, mit vielen Rückschrit-
ten und noch größeren Fortschritten be-
gann Anfang der 80-er Jahre.

Man ging bereits damals davon aus, dass
es sich um eine erworbene Immunschwäche
handeln müsse, da sich die Krankheit über
sexuel le Kontakte, über Transfusionen oder
parenteral verbreiten könne. Das US Center
für Disease Control (CDC) fasste die auftre-
tenden Krankheitsfäl le unter dem Namen
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AI-
DS) zusammen.

Welche Rol le Retroviren bei der Entsteh-

ung von AIDS spielen könn-
ten, fragten sich, neben
weltweit agierenden Viren-
laboratorien, auch Francoise
Barré-Sinoussi und Luc
Montagnier und deren For-
scherteam vom Pariser Pas-
teur-Institut. Es gelang
ihnen 1983, ein Retrovirus
aus Lypmphknotenzel len
von Patienten mit ersten
Anzeichen von AIDS zu iso-

l ieren. Sie fanden heraus, dass diese Retro-
viren (LAV, Lymphadenopathie Assoziiertes
Virus) ein Enzym benutzen, dass ihr eigenes
RNA-Erbgut in die für menschl iche Zel len ty-
pische DNA übersetzen und somit infizieren
kann.

Antikörper gegen dieses Virus wurden
auch bei Patienten mit AIDS als Vol lbi ld
gefunden und in Zusammenarbeit mit
anderen Forschergruppen, die dieses Vi-
rus mittlerwei le ebenfal l s isol iert hatten ,
wurde 1985 der al lgemein anerkannte Na-
me Human Immunodeficiency Virus Typ  I
festgelegt.

Robert Gal lo, ein US Mediziner, ging bei
der Vergabe des Nobelpreises leider leer
aus. Er bekam damals von Barré-Sinoussi
und Montagnier Virusproben zugeschickt
und forschte eigenständig weiter. Beiden
Forschergruppen gelang die Entwicklung
von Bluttests zum Nachweis des HI-Virus.
Autorin: Susann Tittmann

Die Entdecker des HI-Virus und seit diesem Jahr Nobelpreisträger:
Francoise Barré-Sanoussi und LucMontagnier.
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Für die Einen sind sie Musik gewordener
Kitsch, für die Anderen Seelentröster, so et-
was wie die besten Freunde. Singen Rosen-
stolz doch über Dinge, die al le Menschen
betreffen: Liebe, Angst, Sex und Tod.

Mit ihrem elften Studioalbum „Die Su-
che geht weiter“ sind Rosenstolz wieder auf
großer Tour durch Deutschland, Österreich
und die Schweiz.

AnNa R. und Peter Plate entwickelten
sich in 17 Jahren gemeinsamen Bestehens
vom Berl iner Schwulenszene-Tipp zu einem
Massenphänomen. Verirrten sich in den An-
fangsjahren nur eine Handvol l Zuschauer
zu ihren Auftritten, bekommen sie heute
mühelos die größten Hal len vol l .

AnNa R. und Peter Plate begannen mit
leichter Verspätung, aber l ieferten dafür ei-
ne zweieinhalbstündige Show, die jeden
einzelnen Zuschauer begeisterte.

AnNas Auftritt auf der Schaukel bei „Un-
erwartet (Ein Fenster zum Himmel)“, der

Gl itzerregen bei „Gib mir Sonne“ oder di-
verse Kostümwechsel auf der Bühne blei-
ben im Gedächtnis.

Bl ieben einige Klassiker wie „Die
Schlampen sind müde“ oder Peters „Die Zi-
garette danach“ vermisst, nahmen sich Ro-
senstolz neben den aktuel len Stücken auch
einiger alter Songs an. Besonders überra-
schend waren wohl “Das gelbe Monster”
(2004) und „Die öffentl iche Frau“ aus dem
Jahr 1997.

Auch der sehr persönl iche Titel „An ei-
nem Morgen im Apri l“ wurde gespielt. Er
ist Ulf Leo Sommers Mutter gewidmet, die
im Apri l 2006 verstarb. I ronischerweise be-
kam sie den riesigen Erfolg des Vorgänger-
albums „Das große Leben“ nicht mehr mit,
obwohl dieser auch ihr Werk war, hat sie
doch von Anfang an Rosenstolz unterstützt
und war in ihrem Glauben an die Band un-
erschütterl ich .
Autorin: Nancy Riemer

Rosenstolz 2008

Und die Suche geht weiter
Nachdem Rosenstolz in der Messe Dresden am 14.11.08 ihre gleichnamige Tour vor 10.000

Fans präsentierten, sucht die Aids Hilfe Dresden vier Spendenbüchsen – bis heute vergeblich...
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Kingt komisch, ist aber so...

Mietrecht, oder:

Ein modernes Märchen.

Manchmal befindet man sich an einer Stel le, an der die Wand

zwischen den Welten besonders dünn und durchlässig ist: Dort

verschwimmen Fiktion und Wirklichkeit und die Haarrisse in der

Realität werden sichtbar. Meine WG war so ein Ort.

Da waren vor einigen Jahren zwei Männer,
die suchten einen Mitbewohner, und da
war ich, die suchte ein Zimmer. Als ich
mich vorstel le, (Bewohner Nr.1 ist abwe-
send) erzählt Nr.2, dass immer übers Wo-
chenende sein Kind da sei . Ach ja, und er
sei HIV+. Ob ich da ein Problem mit habe?

Ich stutze: Warum sagt er mir das jetzt?
Sicher, viel leicht stel l t man das besser
gleich klar, andererseits tei l t man doch nur
die Wohnung… (Mist, habe ich jetzt zu lan-
ge gezögert?) Ich habe kein Problem, sage
ich, doch manchen, sagt er, sei nicht wohl
dabei, weil es auch immer Ärger mit dem
Amt gebe.

Neugier: Positiv seit wann? Ist er des-
halb arbeitslos, trotz seines Diploms? Doch
ich kenne ihn kaum und werde danach
nicht fragen: Es geht mich nichts an. Also
wohne ich . Nach einem Jahr zieht Nr.1 aus
und das Kind von Nr.2 ein, ungefragt. Ich
sol l einen höheren Antei l der Nebenkosten
tragen, denn das Amt weigert sich . Ich
mich auch.

Eines Abends gehen wir ins Theater; im
Gespräch fragt er nach meiner Arbeit bei
der Aidshi lfe, nach Zahlen, Übertragungs-

wegen, und ich beginne mich zu wundern,
heiml ich, leise. Dann: „Ich bin ja auch HIV+.
Weißte ja… Hab ich mir nämlich mal so
überlegt.“ Schweigen. „Ich kriege doch
Hartz IV, abgekürzt: H Römisch Vier. Positiv.
Klar?“ Nein, nicht klar. Es rattert, der Gro-
schen fäl l t, ich denke: Die Dramaturgie er-
fordert jetzt die Lösung des Konfl ikts,
zumindest ein kathartisches Moment…
Aber nichts.

Ich gehe aufs Klo; im Kopf dreht es sich :
Ist das ein außerordentl icher Kündigungs-
grund? Doch den Umzug kann ich mir ge-
rade nicht leisten.

Surreal . Wir laufen gemeinsam heim.
Ich fühle mich nicht in der Lage zu reagie-
ren; ich würde ihm gern eine runterhauen,
doch ich hätte es wissen sol len – spätes-
tens seit er das Arbeitslosenamt ‚Aloha‘
nannte – und so sage ich nichts.

Der Wessi in mir ist nicht überrascht, als
er Monate später anstatt der Wende ‚die
Übernahme‘ sagt; er braucht das nicht zu
erläutern. Ich weiß, was gemeint ist: Das ist
seine Abkürzung für ‚Ich bin ein armer Idiot‘
– das hat er sich mal so überlegt.
Autorin: Hannah Stoffer
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Tellerrand

Bald recht, jetzt schon billig

Neue Technologien
Um der hohen Zahl der Neuinfektionen Herr zu werden, hatte das Parlament der

Provinz Papua, einer der am stärksten von HIV betroffenen Indonesiens, eine

großartige, wenn nicht gar vielleicht fortschrittliche Idee…

Die Epidemie, die dort hauptsächl ich durch
ungeschützten sexuel len Kontakt übertra-
gen wird und inzwischen durchschnittl ich
2,4% der Gesamtbevölkerung betrifft, l ieße
sich nach Ansicht des Arztes und Parlamen-
tariers Dr. John Manang-
sang am besten kontrol l ieren, wenn die Trä-
ger des HI-Virus überwacht würden.

Der von Manangsang eingebrachte Ge-
setzesentwurf sieht vor, dass Menschen mit
HIV/AIDS zur besseren Überwachung ihres
Verhaltens einen Mikrochip eingesetzt wer-
den sol l . (Sie kennen das: Um zum Beispiel
die Wanderwege von Zugvögeln zu erfor-
schen wird dieses Verfahren bereits erfolg-
reich eingesetzt.) Al lerdings: Diese
Maßnahme würde selbstverständlich nur
bei „sexuel l aggressiven“ Personen zur An-
wendung kommen. (Selbstverständlich! In
diesem Zusammenhang ist dies definiert als:
„Sucht aktiv sexuel le Kontakte“; die genaue
Auslegung wird das noch zu etablierende Ko-
mitee sicherl ich von Fal l zu Fal l entscheiden
– ein Lächeln, beispielsweise, kann ja Vieles
bedeuten…) Bei Verstößen drohen Strafen
bis zu 50 Mil l ionen Rupien (ca. 3500 Euro)
oder sechs Monaten Haft.

Die indonesische ‚Nationale AIDS Kom-
mission‘ (NAC) lehnte den Entwurf ab, da er

Menschenrechts- sowie Fragen der techni-
schen Umsetzung aufwürfe. Die NAC-Vor-
sitzende Nafsiah Mboi gibt zu bedenken:
„Wie wil l man denn wissen, ob eine Person
gerade Sex hat oder einfach nur herum-
springt oder tanzt?“ Man könne zwar das
Gesetz selbst nicht stoppen, wol le aber den
Gesetzgeber überzeugen, wenigstens die
kritischen Passagen zu entschärfen.

Im Provinzparlament trifft der Vorschlag
dagegen auf breite Zustimmung – Dr. Man-
angsangs Räson: Der Schutz der Rechte von
Menschen mit HIV/AIDS sol le keinen Vor-
rang vor denen anderer haben. Überra-
schenderweise kündigte auch Papuas Zweig
des ‚Indonesischen Netzwerks von Men-
schen mit HIV/AIDS‘ seine Unterstützung an
–  jedoch nur, fal ls sich die Parlamentarier
ebenfal ls einem Test unter- zögen und sich,
im Fal le eines positiven Ergebnisses, den
Chip implantieren l ießen. Sprecherin Enita
Rouw regte an, dass al le Behördenmitarbei-
ter Papuas getestet und die Ergebnisse ver-
öffentl icht werden sol lten – nur so l ieße sich
eine gerechte Verteilung der mit dem Ge-
setz verbundenen Menschenrechtsverlet-
zungen sicherstel len.
Autorin: Hannah Stoffer
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Jahresrückblick 2008

Neben personel len Wandlungen hat sich
auch fachl ich viel getan. Es konnte Know-
How in zwei verschiedenen bundesweiten
Angeboten der Deutschen AIDS-Hilfe einge-
bracht werden. Zum einem beantwortet
die Aids-Hilfe Dresden elektronische Post
beim Portal www.aidshilfe- beratung.de,
zum anderen erreicht man sie immer diens-
tags aus dem gesamten deutsch-sprachi-
gen Raum zwischen 13 und 16 Uhr unter der
kostenpfl ichtigen Telefonnummer 0180 33
1941 1 .

Weiterhin ist verstärkt Engagement in
die Durchführung von Multipl ikatoren-
Schulungen investiert worden. Die Aids-Hil -
fe Dresden absolvierte im Jahr 2008 35 Ver-
anstaltungen. Diese Art der
Wissensvermittlung schafft den positiven
Effekt, dass Menschen befähigt werden, an-
deren in Situationen Hilfe zu vermitteln –
auch wenn das Aids-Hilfe-Beraterteam
selbst fern zum Ratsuchenden ist. Zudem
werden die Tei lnehmer solcher Weiterbi l -
dungsmaßnahmen im Hinbl ick auf die Ar-
beit der Aidshi lfe sensibi l isiert.

Die sexualpädagogische Arbeit mit Ju-
gendl ichen ist auch in diesem Jahr erfolg-
reich mit 45 tei lweise mehrtägigen Ver-
anstaltungen durchgeführt worden: Über

Dresdens Stadtgrenze hinaus wurden
Schulen in der gesamten Landesdirektion
angefahren. Die hohe Qual ität dieses An-
gebotes brachte der Aids-Hilfe Dresden er-
neut einen Überschuss an Nachfragen. Für
das kommende Jahr sol l dieses Defizit mit-
h i lfe personel ler Einarbeitung in diesem
Bereich kompensiert werden. Auch ist die
Vertei lung verschiedenster Aufgaben auf
ehrenamtl iche Schultern ein gesetztes Ziel .

Stark zunehmend, und das ist die eher
unerfreuliche Nachricht für 2008, waren die
Neuinfektion mit HIV. Seit Bestehen der Be-
ratungsstel le des Vereins wurden nie so
viele Menschen mit HIV und Aids beraten,
wie in diesem Jahr. Die Beratungsanfragen
sind im Gegenzug eher leicht rückgängig,
mögl icherweise auch bedingt durch das
verstärkte bundesweite Beratungsangebot
der Deutschen AIDS-Hilfe.

Die Dresdner Aids-Hilfe möchte an die-
ser Stel le al len Personen und Institutionen
einen Dank für die gute Zusammen- arbeit
sowie das entgegengebrachte Vertrauen
aussprechen.
Autor: Christian Willno

Das war's – nicht ganz.

Jahresrückblick und -ausblick der Aids-Hilfe
Dresden



Die AHD ist seit Ende 2006 Kunde von teilAu-
to. Wir unterstützen die Idee des Auto-Tei-
lens und machen daher gern Werbung
dafür. Wenn Sie Interesse haben, dann ge-

ben Sie bei Ihrer Anmeldung bitte „Aids-Hil -
fe Dresden“ an. Wir erhalten für jede/n
Neukund/in eine Gutschrift in Höhe von
50,00 EUR auf unsere Fahrtkosten.

teilAuto Carsharing ist eine moderne Alterna-
tive zum eigenen Auto. Ohne Einbußen in der
Mobilität hinnehmen zu müssen, nutzen un-
sere Teilnehmer alle Vorteile eines PKW und
sparen gleichzeitig Geld.
Wir verfügen über moderne Fahrzeuge für
fast jeden Zweck – zum Einkaufen, Verreisen,
Umziehen oder für die Fahrt zum Geschäfts-
termin. Die Fahrzeuge stehen an zahlreichen
teilAuto-Stationen in Wohngebieten bereit.
Die Kosten orientieren sich ausschließlich dar-
an, wie oft ein Fahrzeug genutztwird und set-
zen sich aus der gebuchten Zeit und den
gefahrenen Kilometern zusammen.
Die Fahrzeuge können rund um die Uhr über
Telefon oder Internet, für Stunden, Tage oder
sogar Wochen gebucht werden. Alles was
man benötigt, ist eine Kundenkarte. Mit die-
ser können Sie rund um die Uhr das reservier-
te Fahrzeug öffnen.

Nicht zuletzt schont teilAuto auch die Um-
welt und dafür wurden wir mit dem Gütesie-
gel „Blauer Engel“ ausgezeichnet.

Weitere Informationen gibt es unter:
www.teilAuto.net oder telefonisch unter
(0351) 49 43 371 oder persönlich dienstags
oder donnerstags von 13 bis 19 Uhr in unse-
rem Büro in der Schützengasse 16.

WER MIT TE I LAUTO FÄHRT, FÄHRT GUT.
Der Eine oder Andere hat es viel leicht schon mitbekommen – teilAuto
carsharing in Mitteldeutschland – ist seit Mai ein neuer Carsharing-
Anbieter in Dresden und wir möchten uns kurz vorstel len:
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